
RATHAUSKORRESPONDENZ
Herausgeberundverantw,Redakteur:

Karl Eonay
Wien,amSemstag,den29 .Jänner1927.

32
1 ,BeiWohnungen:

EineneueRegelungdesReinigungsgeldes.DerLandeshauptmannistauf,
GrunddesBundesgesetzesvom13 .Dezember1922(Hausbesorgerordnung)
verpflichtethalbjährlichnachAnhörungderInteressentenveweinigunger
dasReinigungseundSperrgeldfürdieHausbesorgerneufestzusetzen.
DieletzteRegelungdieserGebührenerfolgteam1 .Februar1926.An¬
fangsJännerhabennundie HausbesorgervereinigungeneineErhöhung
dergegenwärtiggeltendenReinigungsgebührenbegehre.DieseForderun¬
genbewegensichbiszusechzigPrezentderbisherigenAnsätze.

AmFreitagabendswardenunüberdieseForderungenunter
demVorsitzdesamtsführendenStadtratesWeberdieimGesetzvorge.
seheneBesprechungderInteressentenabgehalten.Eswarenerschienen
VertreterdesVerbandesderHausbesorgerundPertiere,desersten

a )für Zimmerundzwar:für das erste Zigmermit 50g ,
zweite" dritte" vierte " . . 1S 25 g ,fünfte undjedesweitereZimmer um je 10 g

höher als für das vophergehende ,sodassfür das fünfte Zimmer1S65gfür das sechs te . . 2" 055 .. . w.zu zahlensind ;

oceceecceccce . . 70gcec 8

b )fürKabinetteundzwar:für das erste Kabinettmit .
für das zweite und dritte Kabinett

mit 16 . esooceceeeocooeeseoseesfür dasvierte undjedesweitereKa¬
binett mit je .

c )für Nebenräume(Hausgehilfen(Hausgeßilfinnen!Zimmer
GarderobenVorzimmer,Badezimmer,Küchenundgeschlos-¬sene Balkone )und zwar :
fürdieerstendreiNebenräumemitje 20g ,den vierten undfünftenNeben¬raum mit je . . . . . . .50 g ,
für jedenweiterenNebenraummit je .40g .

2 .Für andere Mietobjekte ( Geschäftslokale ,Magazine,

anemVielfachendesaufeinenMonatentfallendenTeilesdesderPerech-¬
Oesterreichs,derVereinigungDeutschechristlicherMieter,desZen-ngdesMietzinseszugrundezulegendenJahresmietzinsesfür1914( §2,
christlichenHausbeserger-undPortiervereines,desReichsvereines(ragen,Werkstätten,Büroräume,Stallungen,Wagenschuppen.dgl.)mit
derHausbesorgerundPortiereOesterreichs,derMietervereinigung
tralverbandssderHausbesitzervereine,desReformverbandesderWie -bsatz1 ,Punkta ,undAbsatz3 ,§ 3 desMietengesetzesvom7,Dezember

122,. .Bl.Nr.672)undzwar:nerHausbesitzerfernerderKammerfürHandel,GewerbeundIndustris beieinemFriedensjahreszinsbiszu600Kmitdem290fachen,undderKammerfürArbeiterundAngestellte.IndieserBesprechung bei einem Friedensjahreszins von mehr als 600 Kbis

100Kmitdemeoecoesooocesocoocesesseees,200fachen,begründetederObmanndesVerbandesderHausbesorgerundPortiere bei einemFriedensjahreszinsvonmehrals 1200K
bis 1800 K mit dem . 27Ofachen ,Fries,dieForderungenderHausbesorger.Erverwiesinsbesondereda¬ bei einem Friedensjahreszins von mehr als 1800 K
bis 12,000 K mit dem .265fachenrauf ,dassdieMaterialpreiseseit dervorJahresfristerfolgten und bei einem Friedensjahreszins von mehrals12,000Kmitdemeeesececooedeseceedeceeseececeee255fachen.FestsetzungderReinigungsgebührengestiegenunddieReinigungss

FürdashienachzuentrichtendeReinigungsgeldhabenabergeldergegenüber,derZeitvordemKriegsehrgeringfügigsind,Die
plgendeMindest -undHöchstgrenzenproLängemmeterderFrontdesMietcbHausbesorgerleistengewisseineschwereArbeitunddiegeferderte

ErhöhungdesFeinigungsgeldesbedeutefürdeneinzelnenMieterkeinesktesinjedemGeschossezugelten:
Mindestenssindzuentrichten10g ,höchstensfünfSchil¬nennenswerteBelastung.KammerratGerholderklärtenamensderHan¬ingbeieinerFrontlängebiszuzweiMeter,dreiSchillingfünfzigGro¬delskammer,dasseineErhöhungdesFeinigungsgeldesfüralleGe¬chenbeieinerFrontlängebiszusechsMeterundzweiSchillingfünfzigschäftsickalitätenuntunlichsei ,weilbeidenmittlerenundgrossen

LokalendasReinigungsgeldbereitsübervalerisiertist ,GegeneinePoschenbeieinerFrontlängeübersechsMeter.FürdieBerechnungist
AnpassungderAnsätzebeikleinerenLokalenseiausBilligkeitsgrün-gleichgiltig,obdieFrontgegendieStrassegelegenistodernichtdenkeineEinwendungzuerheben,weildadasReinigungsgeldtatsäch-estehtabereinegegendieStrassegelegeneFront,sogiltfürdieFest

lichnochunzureichendsei .FürdieHausbesitzerorganisatienenerklärtetzungnurdiese.
OberbauratEngelmann,dassdieBeinigungderGehsteige,diegegenwärtig
indenWintermonatendenHausbesorgernzukommt,überhauptvonderGe¬
meindezurGänzeübernommenwerdenmüsste,währendObmannTichysich
gegenjedeErhöhungdesFeinigungsgeldesaussprach,SekretärHoffmayr
vonderMietervereinigungOesterreichsmeinte,dassdieForderungender
Hausbesorgerorganisationenüberspanntunddasshöchstenseinezwan-¬
zigprozentigeErhöhungdergegenwärtigenReinigungsgebührendiskutabl
sei ,währendnamensderchristlichdeutschenMietervereinigungBezirks¬
ratKripalsichfüreinefünfundzwanzigprozentigeErhöhungaussprach,

StadtratWebererklärtezusammenfassend,dassnachdenBerech-¬
nungendesMagistrats,diesichmitdenindieserBesprechungvonden

—MietarwartreterngeäussertenZugeständnissennahezudekene,eineunge-¬fährfünfunzwanzigprozentigeErhöhungdesReinigungsgeldeserfolgen
könne.EineAenderunghabesichaberbeiderBerechnungderReinigungs-¬
gebührfürGeschäftslckaleinsefernalsnotwendigerwiesen,dassfürGe-¬
schäftslokalemithohenMieten,dieheuteschoneinziemlichhohesRei¬
nigungsgeldentrichtenmüssen,eineweitereErhöhungnichterfolgen
kannundauchfürdiekleinerenPokalitätehnureinegeringfügigeEr-¬
höhungmöglichsei .DerMagistratwirdnuneineVerordnungerlassen,dievom
.FebruarangefangenfolgendeGebührenfürdieReinigungderHäuser

denPausbesorgernzugesteht:

In der Besprechungwurdeschliesslichnochverlangt ,dass
ieseinerzeitbeschlossenenRichtlinienüberdiePflichtenderHausbe¬

NachdiesenRicht¬ergerderOeffentlichkeitneuerdingsmitgeteiltwerden.
übernehmendieHausbesorger:inien

. )DasKehrenvonStiegenundGängen,sowiedasAbsfuben
minde-¬erStiegengeländer ,GangundStiegenhausfensterbretter

tensjedenzweitenTag. dieReinigungdesHauses. )wöchentlicheinmal
ieWaschenderStiegenundGänge,derWasserleitungsmuscheln,Reinigung
er MetallbestandteiledesHausesundKehrenderHöfe.

. )NachdemRauchfangkehrerReinigendesBodens(Bodenab
eilungenderParteienausgenommmen)mindestenseinmalmonatlich.DieRei¬
igungdesKellershateinmalmonatlichzuerfolgen.. )DasPutzenderGang-undStiegenhausfenster
vordenhohenFeiertagen,jedochmindestensdreimaljährlich.Gangfen-¬
ster ,diezudenWohnungengehören,sindvomHausbesorgernichtzurei¬
nigen .Gang -undStiegenfenstersind nur dannzu reinigen ,wenndieRah¬
menim guten Zustand und die Glasscheiben gut verkittet sind ,sodasskeine Gefahr für den Hausbesorgerbesteht .

. )Dortwoeine Verpflichtungzur ReinigungderKloset-¬
te ,dievonmehrerenParteienbenütztwerden,besteht,hatdieseeinmal
wöchentlichzuerfolgen,. )Bei Erneuerung der Hoffassaden oder bei Ausmalendes
StiegenhausesgebührtdemHausbesorgereineeinmaligeEntschädigunginder Höhedes zweimonatlichenReinigungsgeldes.
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